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§ 2. Die Erhebungen sind jeweils über ein Kalenderquartal (Berichtsperiode) innerhalb des dem 
Berichtsquartal folgenden Monats durchzuführen. Auf Grundlage dieser Erhebungen sind die Statistiken 
innerhalb des dem Berichtsquartal zweiten Folgemonats zu erstellen. 
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